30. JANUAR 2025 - Königlicher Erlass über die Entnahme und Analyse von Proben


(Belgisches Staatsblatt vom 2. Oktober 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALAGENTUR FÜR DIE SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE


30. JANUAR 2025 - Königlicher Erlass über die Entnahme und Analyse von Proben


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/EWG des Rates (Verordnung über amtliche Kontrollen);

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 22. Februar 2001 zur Organisation der von der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette durchgeführten Kontrollen und zur Abänderung verschiedener Gesetzesbestimmungen, bestätigt durch das Gesetz vom 19. Juli 2001, der Artikel 3 § 5 Absatz 3 und 4 § 1;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 27. Februar 2003 zur Festlegung der Probenahmeverfahren für die amtliche Kontrolle der Höchstgehalte an Mykotoxinen in bestimmten Lebensmitteln;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 1. Februar 2005 zur Festlegung der Probenahmeverfahren für die amtliche Kontrolle der Zinngehalte in Lebensmittelkonserven;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 10. Januar 2006 zur Festlegung der Probenahmeverfahren für die amtliche Kontrolle der Höchstgehalte an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in bestimmten Lebensmitteln;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 20. September 2012 über die Entnahme von Proben und deren Analyse, erwähnt in Artikel 3 § 5 des Königlichen Erlasses vom 22. Februar 2001 zur Organisation der von der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette durchgeführten Kontrollen und zur Abänderung verschiedener Gesetzesbestimmungen;

	Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 27. Februar 2003 zur Festlegung des Verfahrens für die Probenaufbereitung und zur Festlegung der Kriterien für die Analysemethoden für die amtliche Kontrolle der Höchstgehalte an Mykotoxinen in bestimmten Lebensmitteln;

	Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 28. Januar 2005 zur Festlegung der Analysemethoden für die amtliche Kontrolle der Zinngehalte in Lebensmittelkonserven;

	Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 16. Januar 2006 zur Festlegung des Verfahrens für die Probenaufbereitung und zur Festlegung der Kriterien für die Analysemethoden für die amtliche Kontrolle der Höchstgehalte an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in bestimmten Lebensmitteln;

	Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 16. Januar 2006 zur Festlegung der Kriterien für Analysemethoden für die amtliche Kontrolle der Höchstgehalte für Blei, Cadmium, Quecksilber, 3-MCPD und Dioxine und zur Bestimmung von dioxinähnlichen PCB in Lebensmitteln;

	Aufgrund der Stellungnahme Nr. 23-2019 des Wissenschaftlichen Ausschusses der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette vom 22. November 2019, abgegeben in Anwendung von Artikel 8 Absatz 3 des Gesetzes vom 4. Februar 2000 über die Schaffung der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette;

	Aufgrund der Mitteilung 2020/0088/B an die Europäische Kommission vom 25. Februar 2020 in Anwendung von Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 7. März 2022;

	Aufgrund der Konzertierung zwischen den Regionalregierungen und der Föderalbehörde vom 9. Juli 2024;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 76.607/3 des Staatsrates vom 26. Juni 2024, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag Unseres Ministers der Landwirtschaft


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


KAPITEL 1 - Begriffsbestimmungen und Anwendungsbereich


	Artikel 1 - Neben den Begriffsbestimmungen aus der Verordnung über amtliche Kontrollen gelten für die Anwendung des vorliegenden Erlasses folgende Begriffsbestimmungen:

	1. "Agentur": Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette,

	2. "Verordnung über amtliche Kontrollen": Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/EWG des Rates (Verordnung über amtliche Kontrollen),

	3. "Partie": identifizierbare Menge von Erzeugnissen, mit vermutlich einheitlichen Merkmalen, die durch den Probenehmer eindeutig identifiziert wird,

	4. "Einzelprobe": aus der Partie entnommene Menge,

	5. "Endprobe": Einzelprobe oder Probe, gewonnen durch Vereinigung, Vermischung und/oder Homogenisierung von Einzelproben aus derselben Partie oder einer repräsentativen Teilmenge davon, die durch mengenmäßige Verringerung erhalten wird,

	6. "Laborprobe": Endprobe oder aus der Endprobe gewonnene Probe, die an das Labor versandt wird,

	7. "Zweitprobe": aus der Endprobe gewonnene Probe, die gegebenenfalls für eine zweite Analyse entnommen wird, deren Bericht im Rahmen der Einholung eines zweiten Sachverständigengutachtens gemäß Artikel 35 Absatz 2 der Verordnung über amtliche Kontrollen verwendet werden kann,

	8. "Probenehmer": Person, die aufgrund der geltenden Vorschriften befugt ist, Proben zu entnehmen oder unter ihrer Aufsicht entnehmen zu lassen,

	9. "Labor": jedes Labor, das Proben analysiert und:

	a) ein Labor der Agentur ist,

	b) für die durchgeführte Analyse ein zugelassenes Labor ist im Sinne des Königlichen Erlasses vom 3. August 2012 über die Zulassung von Laboren, die Analysen im Zusammenhang mit der Sicherheit der Nahrungsmittelkette durchführen,

	c) für die durchgeführte Analyse ein Nationales Referenzlabor ist im Sinne des Königlichen Erlasses vom 3. August 2012 über die Zulassung von Laboren, die Analysen im Zusammenhang mit der Sicherheit der Nahrungsmittelkette durchführen,

	d) ein Labor mit einer Akkreditierung ist, die gemäß Artikel VIII.30 des Wirtschaftsgesetzbuchs ausgestellt worden ist oder von einer Einrichtung ausgestellt worden ist, mit der das belgische Akkreditierungssystem eine Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung hat,

	e) ein Labor ist, das von einer zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union gemäß Artikel 37 der Verordnung über amtliche Kontrollen benannt worden ist,

	10. "Erzeugnis": alle Substanzen oder Stoffe, einschließlich Tiere und Pflanzen, die aufgrund des Gesetzes vom 4. Februar 2000 über die Schaffung der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette in die Zuständigkeit der Agentur fallen,

	11. "Interessehabender": Inhaber oder, in Ermanglung dessen, Eigentümer der Erzeugnisse und, wenn er leicht identifiziert werden kann, Erzeuger, Hersteller oder Verantwortlicher für die Einfuhr der Erzeugnisse in die Europäische Union,

	12. "Analyse": Untersuchung einer Probe zur Überprüfung ihrer Konformität,

	13. "Überprüfung der Unterlagen": von einem Sachverständigen durchgeführte Überprüfung im Rahmen eines zweiten Sachverständigengutachtens gemäß Artikel 35 Absatz 1 der Verordnung über amtliche Kontrollen,

	14. "Sachverständiger": Person, die folgende Bedingungen erfüllt:

	1) Inhaber eines Diploms der Hochschulunterrichts mit wissenschaftlicher Ausrichtung sein, das in Belgien oder von der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats der Europäischen Union, Islands, Liechtensteins, Norwegens oder der Schweiz aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschriften dieses Staates anerkannt ist,

	2) über eine mindestens zweijährige Berufserfahrung in der Art von Laboranalysen verfügen, die einer Überprüfung der Unterlagen unterliegen,

	3) keine Interessenkonflikte hinsichtlich des ihr anvertrauten Expertiseauftrags haben,

	15. "Ausgangsunterlagen": mindestens der Analysebericht und gegebenenfalls der Probenahmebericht und die Unterlagen über die Temperatur der Probe(n) während der Beförderung und der Lagerung,

	16. "zusätzliche Unterlagen": alle anderen vom Sachverständigen verlangten Unterlagen, und zwar unbeschadet des Artikels 6 § 1 des Gesetzes vom 11. April 1994 über die Öffentlichkeit der Verwaltung,

	17. "Werktag": alle Tage außer Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage.


	Art. 2 - Vorliegender Erlass gilt für die Entnahme und Analyse von Proben, vorbehaltlich spezifischer anderslautender Vorschriften für die Entnahme und Analyse von Proben.




KAPITEL 2 - Probenahme


	Art. 3 - § 1 - Zur Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen, die in die Zuständigkeit der Agentur fallen, entnehmen die Probenehmer die Einzelprobe(n), außer in den Fällen, in denen in den Vorschriften etwas anderes bestimmt wird.

	§ 2 - Gegebenenfalls entnehmen Probenehmer die Laborprobe und die Zweitprobe aus der Endprobe.

	In den in Artikel 7 erwähnten Fällen wird keine Zweitprobe entnommen.

	Wenn eine Zweitprobe entnommen wird oder wenn keine Zweitprobe entnommen worden ist, muss dies im Probenahmebericht aufgenommen werden.

	§ 3 - Unbeschadet anderer Verordnungsbestimmungen erfolgt die Probenahme, wenn eine Partie nicht vollständig zugänglich ist, im zugänglichen Teil der Partie. In diesem Fall wird dies im Probenahmebericht aufgenommen.

	Wenn bei der Analyse der aus dem zugänglichen Teil einer Partie entnommenen Probe festgestellt wird, dass dieser Teil der Partie nicht mit den geltenden Vorschriften übereinstimmt, wird diese Nichtübereinstimmung für die gesamte Partie vorausgesetzt und gilt ungeachtet der Nicht-Repräsentativität der Probe für die gesamte Partie.

	§ 4 - Probenehmer nehmen die Laborprobe und gegebenenfalls die Zweitprobe mit.

	In den von der Agentur bestimmten Fällen können Probenehmer jedoch die Zweitprobe vor Ort unter der Verantwortung des Inhabers des beprobten Erzeugnisses zurücklassen, und in diesem Fall vermerken sie im Probenahmebericht, dass die Zweitprobe unter der Verantwortung des Inhabers des beprobten Erzeugnisses zurückgelassen wurde.

	§ 5 - Probenehmer erstellen einen Probenahmebericht.


	Art. 4 - Die Agentur zahlt dem Interessehabenden den Wert der entnommenen Proben.

	Folgendes wird jedoch nicht gezahlt:

	1. Proben, die bei Kontrollen im Rahmen der Einfuhr oder des Handelsverkehrs in der Europäischen Union entnommen werden,

	2. biologische Proben, die von lebenden Tieren, Kadavern oder Pflanzen entnommen werden,

	3. biologische Proben, die im Rahmen eines Verdachts auf eine ansteckende Krankheit oder auf Vorhandensein eines Schadorganismus entnommen werden,

	4. Proben, die infolge eine Beschlagnahme, einschließlich einer Sicherungsbeschlagnahme, entnommen werden,

	5. Proben, die im Rahmen einer Untersuchung infolge früherer Probenahmen, die zu nicht konformen Analyseergebnissen geführt haben, nicht konformer Kennzeichnungen oder eines begründeten Betrugsverdachts entnommen werden,

	6. Proben, für die der Inhaber des beprobten Erzeugnisses freiwillig auf das verzichtet, was ihm gezahlt worden wäre,

	7. Zweitproben, die gemäß Artikel 3 § 4 beim Inhaber des beprobten Erzeugnisses zurückgelassen wurden,

	8. Proben, die aus mehreren im Rahmen einer mikrobiologischen Analyse entnommenen Teilproben bestehen.


KAPITEL 3 - Überprüfung der Unterlagen


	Art. 5 - § 1 - Sobald dem Interessehabenden das ungünstige Ergebnis der ersten Analyse mitgeteilt worden ist, kann er eine Überprüfung der Unterlagen durch einen Sachverständigen beantragen, der zur Vermeidung der Nichtigkeit der Überprüfung der Unterlagen die in Artikel 1 Nr. 14 aufgeführten Bedingungen erfüllen muss. Den Nachweis, dass diese Bedingungen erfüllt sind, übermittelt der Sachverständige der Agentur spätestens zusammen mit seinem Bericht über die Überprüfung der Unterlagen.

	§ 2 - Sobald der Sachverständige bestimmt worden ist, erstellt er eine Liste der Ausgangsunterlagen und gegebenenfalls der zusätzlichen Unterlagen, die er überprüfen möchte, und übermittelt diese Liste per Einschreibesendung oder durch jedes andere Mittel, durch das die Versendung ein sicher feststehendes Datum bekommt, an das Labor, das die erste Analyse durchgeführt hat, und an die Agentur, wenn diese erste Analyse nicht in einem Labor der Agentur durchgeführt wurde.

	Nach Erhalt der Liste müssen die verlangten Ausgangsunterlagen dem Sachverständigen binnen fünf Werktagen übermittelt werden. Zusätzliche Unterlagen müssen dem Sachverständigen so schnell wie möglich übermittelt oder in dem Labor, das die Analyse durchgeführt hat, zur Verfügung gestellt werden.

	§ 3 - Der Sachverständige erstellt einen Bericht über die Überprüfung der Unterlagen auf der Grundlage der in § 2 erwähnten Unterlagen und gegebenenfalls auf der Grundlage des Analyseberichts der in Artikel 6 § 1 erwähnten zweiten Analyse. Er kann eine Anhörung durch die Agentur beantragen, ohne dass sich dadurch die Frist ändert, über die er verfügt, um dem Interessehabenden und der Agentur seinen Bericht über die Überprüfung der Unterlagen zu übermitteln.

	§ 4 - Zur Vermeidung der Nichtigkeit muss der Sachverständige, sofern er keine zusätzlichen Unterlagen anfordert, seinen Bericht über die Überprüfung der Unterlagen dem Interessehabenden und der Agentur binnen elf Werktagen nach dem Antrag auf Überprüfung der Unterlagen übermitteln. Falls der Sachverständige die Übermittlung zusätzlicher Unterlagen angefordert hat und die Übermittlung dieser Unterlagen mehr als fünf Werktage erfordert, wird die Frist, binnen der der Sachverständige seinen Bericht über die Überprüfung der Unterlagen dem Interessehabenden und der Agentur übermitteln muss, um die Anzahl Tage verlängert, um die die Übermittlung der zusätzlichen Unterlagen die fünf Werktage überschritten hat.


KAPITEL 4 - Analyse der Zweitprobe


	Art. 6 - § 1 - In Anwendung von Artikel 35 Absatz 2 der Verordnung über amtliche Kontrollen kann der Interessehabende eine Analyse der Zweitprobe in einem Labor seiner Wahl beantragen, außer in den Fällen, in denen dies gemäß Artikel 7 nicht vorgesehen ist. Er setzt die Agentur unverzüglich von seiner Entscheidung, die Analyse der Zweitprobe zu beantragen, in Kenntnis.

	§ 2 - Die Kosten in Zusammenhang mit dieser zweiten Analyse der Zweitprobe und die Kosten für den Transport der Zweitprobe zu dem mit der zweiten Analyse beauftragten Labor gehen zu Lasten des Interessehabenden.

	§ 3 - Gegebenenfalls wird die Zweitprobe, die unter geeigneten Bedingungen in dem Labor aufbewahrt wurde, das die erste Analyse durchgeführt hat, an das vom Interessehabenden ausgewählte Labor versandt, um eine zweite Analyse durchzuführen.

	§ 4 - Die Versendung der Zweitprobe an das zweite Labor erfolgt auf solche Weise, dass ein Austausch, eine Entfernung oder ein Zusatz von Substanzen oder Stoffen unmöglich ist. Die Versendung muss zudem entsprechend der Art der Probe unter guten Bedingungen erfolgen.

	§ 5 - Wenn es für ein Labor unmöglich ist, die zweite Analyse binnen fünf Werktagen durchzuführen, kann der Interessehabende binnen fünf Werktagen nach Mitteilung des Ergebnisses der ersten Analyse bei der Agentur eine Verlängerung der in Artikel 5 § 4 vorgeschriebenen Frist beantragen. Die Agentur befindet binnen drei Werktagen über diesen Antrag auf der Grundlage der Informationen, über die sie verfügt.

	§ 6 - Der Interessehabende stellt sicher, dass der Analysebericht dieser zweiten Analyse von dem in Artikel 5 erwähnten Sachverständigen im Rahmen der Überprüfung der Unterlagen beurteilt wird und dass diese Beurteilung in den in Artikel 5 § 3 erwähnten Bericht über die Überprüfung der Unterlagen aufgenommen wird.

	§ 7 - Die technische Leistungsfähigkeit des Labors, das die zweite Analyse durchgeführt hat, und die verwendete Analysemethode müssen im Bericht der zweiten Analyse angegeben werden, damit sie mit der Leistungsfähigkeit des Labors, das die erste Analyse durchgeführt hat, und mit der für diese erste Analyse verwendeten Analysemethode verglichen werden können.


	Art. 7 - In folgenden Fällen kann keine zweite Analyse durchgeführt werden:

	1. bei Analysen zum Nachweis von Parasiten, immunologischen Analysen oder Untersuchungen zur Diagnose von Prionenerkrankungen,


	2. bei mikrobiologischen Analysen, wenn dies technisch nicht möglich ist oder wenn die wissenschaftliche Relevanz einer zweiten Analyse auf der Grundlage des in Artikel 5 § 3 erwähnten Berichts über die Überprüfung der Unterlagen nicht nachgewiesen ist. Die Agentur trifft gegebenenfalls eine Entscheidung über diese zweite Analyse unter Einhaltung der in den europäischen Vorschriften festgelegten Bedingungen und Modalitäten, die falls erforderlich in von ihr erstellten Leitlinien ergänzt oder verdeutlicht werden,

	3. wenn in der Partie  physische Verunreinigungen festgestellt worden sind,

	4. wenn die Menge der Endprobe nicht ausreicht, um neben der Laborprobe eine Zweitprobe zu bilden,

	5. bei der Suche nach Schadorganismen in Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen oder anderen Gegenständen zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften für Maßnahmen zum Schutz vor Pflanzenschädlingen,

	6. bei der Analyse von Proben, die entnommen worden sind im Rahmen von Einkäufen anhand eines Fernkommunikationsmittels.


KAPITEL 5 - Ergebnis des zweiten Sachverständigengutachtens


	Art. 8 - Gegebenenfalls trifft die Agentur eine Entscheidung auf der Grundlage des Ergebnisses der ersten Analyse und des Berichts des Sachverständigen, der infolge der gemäß Artikel 5 § 3 durchgeführten Überprüfung der Unterlagen erstellt wurde. Diese Entscheidung wird binnen fünf Werktagen nach Erhalt des Gutachtens getroffen und dem Interessehabenden über die E-Mail-Adresse mitgeteilt, die er der Agentur mitgeteilt hat.


KAPITEL 6 - Schlussbestimmungen


	Art. 9 - [Aufhebungsbestimmungen]


	Art. 10 - Vorliegender Erlass tritt am 1. Juni 2025 in Kraft.


	Art. 11 - Der für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 30. Januar 2025


PHILIPPE
 
Von Königs wegen:

Der Minister der Landwirtschaft
D. CLARINVAL
